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94.  Bekanntmachung der Sitzung des Jagdbeirates am Mittwoch, 
12.06.2019 um 15.00 Uhr 

 
 
Die nächste Sitzung des Jagdbeirates findet am  
 

Mittwoch, den 12.06.2019 um 15:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt – Kleiner Sitzungssaal - Raum C170 statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 

 1. Feststellung der Niederschrift über die Sitzung des Jagdbeirates am 
17.10.2018 in Steinfurt 

  
 2. Abrundungen 

a) Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes „Rheine 1“ und des 
Eigenjagdbezirkes „Baarentelgen“ (Stadt Rheine) 
b) Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes „Lienen-Holzhausen“ 
und des Eigenjagdbezirkes „Löffeld“ 

  
 3. Abschusspläne Damwild für das Jagdjahr 2019 / 2020 
  
 4. Verschiedenes / Informationen 
  
 
Steinfurt, 27.05.2019      Kreis Steinfurt 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 21/2019/94 
         
 
 
 
 
 
 

95.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124309448  
 
Gegen Herrn Matthias Bäumer, zuletzt wohnhaft in 48477 Hörstel, Sünte-Rendel-Str. 11, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 11.03.2019 (Az.: 124309448) 
ergangen. 

 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
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Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 29.05.2019      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 21/2019/95 
 
 
 
 
 
 
 
 

96.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 36/2-362130-B3747 
 
Gegen Kupiec, Dominik, zuletzt wohnhaft in 49479 Ibbenbüren, Goldbusch 14, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 04.06.2019 (Az.: 36/2-362130-B3747) 
ergangen. 

 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 014, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 04.06.2019      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 21/2019/96 
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97.  Bekanntmachung der Sitzung der Verbandsversammlung des 
„Zweckverbandes Volkshochschule Emsdetten·Greven·Saerbeck“ 
am 2. Juli 2019 

 
 
Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule 
Emsdetten·Greven·Saerbeck findet am 
 

Dienstag, 2. Juli 2019, 17.00 Uhr, 
im Ratssaal des Rathauses der Gemeinde Saerbeck,  

Ferrieres-Str. 11, Saerbeck 
 
statt.  
 
 

Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 

1. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 
2. Niederschrift über die letzte Sitzung 
3. Vorstellung des neu eingestellten Personals 
4. Jahresabschluss 2018 
5. Anpassung der Honorarordnung 
6. Bericht des Leiters 
7. Verschiedenes 

 
Nichtöffentliche Sitzung 

1. Verschiedenes bei Bedarf 
 
 

Emsdetten, 06.06.2019      gez. Liz Kühlert 
Vorsitzende 
 
Kreis Steinfurt 21/2019/97 
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98.  Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2017 für den 
Zweckverband „Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West 
(KAAW)“ 

 
 

Die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Kommunale ADV-Anwender-

gemeinschaft West (KAAW)“ hat in der Sitzung am 08.11.2018 den Jahresabschluss für 

das Haushaltsjahr 2017 festgestellt und der Zweckverbandsvorsteherin die Entlastung 

erteilt. 

Die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Kommunale ADV-Anwender-

gemeinschaft West (KAAW)“ fasste folgende Beschlüsse: 

 Die Zweckverbandsversammlung stellt gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i. V. m. § 95 

Abs. 1 und § 96 Abs. 1 S. 4 GO NRW den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Curacon GmbH geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2017 fest. 

 Die Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in einer Gesamthöhe von 61.379,37 € 

wird wie folgt beschlossen: 

o Der Jahresüberschusses 2017 in einer Gesamthöhe von 61.379,37 € wird auf 
neue Rechnung vorgetragen 
 

 Der Zweckverbandsvorsteherin des Zweckverbandes „Kommunale ADV-Anwender-

gemeinschaft West (KAAW)“ wird gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i. V. m. § 96 Abs. 1 S. 

4 GO NRW für das Haushaltsjahr 2017 die Entlastung erteilt. 

 Der Jahresabschluss (Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung) und die 

Bilanz zum 31.12.2017 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung. 

Der Jahresabschluss 2017 mit Anhang und Lagebericht des Zweckverbandes 

„Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)“ liegt bis zur Feststellung des 

Jahresabschlusses 2018 zur Einsichtnahme in den Räumlichkeiten der KAAW, 

Nebengebäude der Stadt Ibbenbüren, Weberstraße 5, 1. OG, während der Dienstzeiten, 

öffentlich aus. 

Ibbenbüren, 06.06.2019 

gez. Ebert 

_______________________________________________ 
Cornelia Ebert 

Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes 

„Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)“  
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Kreis Steinfurt 21/2019/98 
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99.  Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 5 der 
Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes - Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV (Absage des 
Erörterungstermins) 

 
Die Werner Winter GmbH, Sandkampstraße 209, 48432 Rheine, beantragt beim Kreis 
Steinfurt, Tecklenburger Straße 10, 48565 Steinfurt, eine Genehmigung gemäß § 16 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und Nr. 8.12.3.1 i.V.m. Nr. 8.9.2, Nr. 8.11.2.4 
sowie Nr.8.12.2 des Anhanges 1 der 4. BImSchV zur wesentlichen Änderung eines 
Schrottplatzes auf dem Betriebsgelände an der Sandkampstraße 209, 48432 Rheine, in 
der Gemarkung Rheine-Stadt, Flur 153 auf den Flurstücken 773 und 858. 
 
Der für den 18.06.2019 im Raum 104 des Rathauses der Stadt Rheine um 10:00 Uhr 
bestimmte Erörterungstermin wird gemäß § 10 Abs. 6 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. § 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV nicht 
durchgeführt.  
 
Steinfurt 04.06.2019     Kreis Steinfurt  
        - Umwelt- und Planungsamt - 
        Az.: 67/3-566.0002/19/8.12.3.1 

Im Auftrag  
gez. Dr. Rolf Winters 
 
Kreis Steinfurt 21/2019/99 

 
 
  


